
Stadt Bad Honnef 

Fax: 0 22 24/184-115

Urkundenbestellung

ich benötige folgende Urkunde(n):

Standesamt 
Rathausplatz 1

53604 Bad Honnef

Internationale Heiratsurkunde

beglaubigte Ablichtung Sterberegister

Sterbeurkunde

Internationale Sterbeurkunde

Internationale Geburtsurkunde

Geburtsurkunde

beglaubigte Ablichtung Geburtsregister

Absender (Name) PLZ Ort

Straße Telefon

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Anzahl

für evtl. Geburtsname

am in

Urkundengebühr: 10,00 € für die erste Ausfertigung; 5,00 € für jede weitere gleichzeitig bestellte 
Ausfertigung der gleichen Urkunde.

Markierfeld2beglaubigte Abschrift aus dem als Heiratseintrag fortgeführten Familienbuch (Urkundengebühr 10,00 €)

meiner Eltern meiner bestehenden Ehe meiner Vorehe

Name Mann bzw. Name des Vaters Geburtsname Frau bzw. Geburtsname der Mutter

Die bestellte(n) Urkunde(n)
hole ich bei Ihnen in den nächsten Tagen ab. Gebühren bezahle ich bei Abholung.

senden Sie mir bitte zu. Die Gebühr in Höhe von: Euro liegt als Scheck bei.

soll per Nachnahme erhoben werden. (Zusätzliche Nachnahmegebühr!)

Datum Unterschrift

Bitte fügen Sie eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises bei.

geboren

geheiratet

verstorben

am in

am in
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Urkundenversand ist nur möglich, wenn eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises (beidseitig) beigefügt wird!
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Hinweise stellen die Verbindung her zwischen Eintragungen in den Personenstandsregistern über Personenstandsereignisse (Geburt, Eheschließung, Tod) einer bestimmten Person oder zu den Eintragungen der Familie (z.B. Eheschließung der Eltern). Hinweise nehmen nicht an der Beweiskraft der Personenstandsregister und -urkunden teil.



